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§ 819 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Der Versicherte ist verp ichtet, wenn sich ein Unfall zuträgt, sowohl für die Rettung der versicherten Sachen als für

die Abwendung größerer Nachteile tunlichst zu sorgen.

(2) Er hat jedoch, wenn tunlich, über die erforderlichen Maßregeln vorher mit dem Versicherer Rücksprache zu

nehmen.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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